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des Nationalrates 
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Parlament 
1017 Wie n 

Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie bei­
geschlossene - schriftliche Anfrage der Abgeordneten Fink und 
Kollegen, vom 4. Dezember 1993, Nr. 3928/J, betreffend Erhaltung des 
ländlichen Wegenetzes, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Die Finanzierung der Erhaltungsaufwendungen für das ländliche 
Wegenetz würde eine entsprechende gesetzliche Regelung auf Bundes­
und Landesebene erfordern. 

Ein Grundkonzept für eine einheitliche Regelung der Weginstand­
haltung in Österreich liegt vor. Für die legistische Umsetzung sind 
notwendig: 
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a) Bundesgesetz über Zuschüsse des Bundes an ländliche Straßener­
haltungsfonds; 

b) Vereinbarungen des Bundes mit den Ländern gemäß Art. 1S a BVG, 
mit dem Ziel der Erhaltung des ländlichen Wegenetzes; 

c) Ländergesetze über die Einrichtung vo'n Straßenerhaltungsfonds und 
deren Dotierung aus Landes- und Gemeindemitteln; 

d) Ein technisches Erhaltungsmodell sichert durch Dringlichkeits­
reihung der Erhaltungsmaßnahmen den sparsamen Einsatz der 
öffentlichen Mittel. Ein entsprechender Forschungsauftrag des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft wurde ab­
geschlossen. 

Wichtige Regelungsinhalte dieses Grundkonzeptes sind: 

a) Finanzierung 

Das erforderliche Finanzierungsaufkornrnen des Bundes, der Länder und 
der Gemeinden wäre auf einen einheitlichen Betrag pro Einwohner 
abzustellen; 

b) Abgrenzung des ländlichen Straßennetzes 

c) Auf teilung der Bundeszuschüsse auf die Länderfonds: 

nach: Volkszahl; 

Finanzkraft der Gemeinden; 
Länge des ländlichen Straßennetzes. 

Zu den Fragen 3 und 4: 

Die Erhaltungsfrage ist im Regierungsübereinkornrnen nicht verankert. 
Zur Zeit gibt es in diesem Gegenstand keine konkreten Verhandlungen 
mit dem Bundesminister für Finanzen. 
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Zu Frage 5: 

Zur Zeit sind 2.427 Wegprojekte mit einer Gesamtlänge von rund 
4.600 km in Bau. Etwa 3 Milliarden Schilling sind bei Durchführung 
dieser Projekte noch zu finanzieren. 
Bundesweit liegen 6.650 Anträge zur Errichtung von Hofzufahrten vor. 
11.000 landwirtschaftliche Betriebe sollen bei Realisierung dieser 
Anträge erschlossen werden (Gesamtkosten von rund 9,2 Milliarden 
Schilling). Aus diesen Gründen erscheint eine Förderung der Weger­
haltung aus den gegenwärtigen Mitteln des Grünen Planes nicht 
möglich. Hinsichtlich weiterer Ausführungen darf ich auf die 
Beantwortung der Fragen 1 und 2 verweisen. 

Zu Frage 6: 

Die Organisation und Finanzierung des Winterdienstes ist auf Grund 
faktischer Gegebenheiten am effizientesten innerhalb der Gemeinden 
zu regeln. 

Beilage 
Der Bundesminister: 
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A n fra g e : 

1. Gibt es seitens des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft konkrete Überlegungen hinsichtlich der 

zukünftigen Finanzierung der Erhaltungsaufwendungen für das 
ländliche Wegenetz? 

2. Wenn ja, wie sehen diese Überlegungen und Planungen aus? 

3. Gibt es darüber konkrete Verhandlungen mit dem 
Bundesminister für Finanzen? 

4. Welche Haltung wird seitens des Bundesministers für 
Finanzen dazu eingenommen? 

5. Gibt es seitens des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft sonstige konkrete Überlegungen und 

Maßnahmen, wie in Zukunft die Erhaltung des ländlichen 
Wegenetzes sichergestellt werden kann? 

6. Neben der Erhaltung ist auch die Frage der Finanzierung des 
Winterdienstes ein wichtiges Problem im Zusammenhang mit 
dem ländlichen Wegenetz. Welche konkreten Überlegungen gibt 
es dazu seitens des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft? 
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